
Dabei muss man sich von der Vorstellung verabschieden, dass
beide Eheleute, die erklärtermaßen von einer einvernehmlichen
Scheidung ausgehen, in gleichemMaße über Vorabinformationen
verfügen. In 2/3 aller Fälle ist dies gerade nicht der Fall.
Ebenso ist der weit verbreitete Irrtum, dem immerhin 65 %
der Mandanten unterliegen, auszuräumen, wonach das Ge-
richt von sich aus, also ungefragt und ohne Antrag ungeklärte
Punkte im Rahmen des Scheidungsverfahrens aufgreift und
die Parteien interessengerecht berät.
Umgekehrt einigen sich Paare, bei denen im Zuge der Trennung
hohes Streitpotential besteht, nach anwaltlicher Beratung in der
Hälfte der Fälle außergerichtlich, sodass es tatsächlich dann zu
einer echten einverständlichen Scheidung kommt.
Werden beide Seiten durch kompetente Anwälte/Fachanwälte
für Familienrecht vertreten, erleichtert dies in 88 % der Fälle
eine sinnvolle Lösung für beide Parteien.

Zum Schluss noch ein paar Zahlen aus dem außergericht-
lichen Arbeitsaufwand der Anwälte im Familienrecht:
Es fallen pro Mandat zwischen zwei und zehn schriftliche und
nochmals ebenso viele telefonische Kontakte sowie im Schnitt
vier persönliche Besprechungen in der Kanzlei an, in 1/5 der
Fälle kommt es zu direkten Gesprächen mit der Gegenseite, die
Mandatsdauer beträgt bis zur Einleitung eines Scheidungsver-
fahrens in der Regel zwischen sechs Monaten und einem Jahr.
Es drängt sich die Frage auf, welcher Personenkreis/welche
Institution dies alles nach den Plänen des Bundesjustizminis-
teriums in Zukunft leisten soll.

Dr. Eva Niebergall-Walter, Rechtsanwältin und Fach-
anwältin für Familienrecht, Kaiserslautern

Vereinbarungen im Versorgungsausgleich
Bericht �ber die Veranstaltung Darmst�dter Kreis am 2.3.2007 in Wiesbaden

Der Darmstädter Kreis, ein auf Initiative von Rainer Glockner
zusammengerufener Zusammenschluss von sachkundigen
Personen, die sich besonders auf dem Gebiet des Versor-
gungsausgleichs engagieren und profilieren, hatte zu einer
Veranstaltung in Wiesbaden eingeladen, die schon durch die
Zusammensetzung der Vortragenden auch einen anspruchs-
vollen Inhalt für im Familienrecht tätige Anwälte und Anwäl-
tinnen versprach.
Werner Schwamb, Richter am OLG Frankfurt, befasste sich
zunächst mit den Vereinbarungen gem. § 1587o BGB ins-
besondere im Hinblick auf Schnittstellen zwischen Versor-
gungsausgleich, Zugewinnausgleich und Unterhalt. Dr. Meo
Micaela Hahne, Vors. Richterin des 12. Senats des BGH,
diskutierte mit den Teilnehmern in offenem Dialog die Recht-
sprechung ihres Senats zur Wirksamkeit und Ausübungskon-
trolle notarieller Eheverträge, mit dem Schwerpunkt der Ent-
scheidungen zu ehevertraglichen Vereinbarungen über den
Versorgungsausgleich. Rechtsanwalt Dr. Ludwig Bergschnei-
der, München, Fachanwalt für Familienrecht, Lehrbeauftrag-
ter an der Universität Regensburg, gab Formulierungshilfen
und praktische Tipps. Gleichzeitig machte er auf „Fallen“ in
vertraglichen Vereinbarungen aufmerksam, die jedoch bei
Berücksichtigung seiner Anregungen vermieden werden kön-
nen. Rechtsanwalt Klaus Weil, Biedenkopf, Fachanwalt für
Familienrecht, nahm die Bestimmungen des § 1587c BGB für
den öffentlich-rechtlichen und des § 1587h BGB für den
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich unter die Lupe und
referierte die Voraussetzungen, unter denen eine Korrektur
möglicherweise unbilliger Ergebnisse des Versorgungsaus-

gleichs erreicht werden kann. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Rechtsanwalt Walter G. Kunz, Fachanwalt für Fami-
lienrecht, Offenbach.
Die in offener Atmosphäre geführte Diskussion war wohl auch
deshalb so lebendig und sachverständig, weil an der Veranstal-
tung viele „Sachverständige“ im Versorgungsausgleich, näm-
lich erstinstanzliche Richter, OLG-Richter, Rentenmathemati-
ker, Fachanwälte für Familienrecht und weitere an den
Problemen des Versorgungsausgleichs Interessierte teilnahmen.
Die Veranstaltung endete höchst anspruchsvoll und unterhalt-
sam mit einer Weinverkostung in den repräsentativen Räumen
im Schloss Vollrads, wobei uns zahlreiche Informationen so-
wohl zu den angebotenen Weinen als auch der Geschichte des
Schlosses während des Menüs geboten wurden.
Bei dieser Gelegenheit darf ich auf die Internetseite www.
hefam.de hinweisen. Sie steht für „Hessische Familienrich-
ter“ und bietet – wohl bisher ziemlich einmalig in unserer
Justizlandschaft – eine Plattform zur Vernetzung und zur
schnellen Information der Familienrichter in Hessen. Hierfür
haben die Richterinnen und Richter am OLG einen Heraus-
geberverein gegründet, der für diese Seite verantwortlich
zeichnet. Die Themen sind ähnlich denen gegliedert, die die
AG FamR auch in ihrem „Fam-Chat“ angelegt hat, also die
Themen, die Familienrechtler besonders beschäftigen.
Seit Dezember 2003 ist diese Seite mit den Rechtsprechungs-
datenbanken der Familiensenate und des 20. Zivilsenates des
OLG Ffm im landesweiten Computernetz für alle Richter ver-
fügbar. Eigentlich sollte die Sammlung zunächst nur an die
Richterinnen und Richter weitergegeben werden. Auf Grund
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des Gebots der „Waffengleichheit“ hat man sich jedoch ent-
schlossen, auch die Anwälte darauf zugreifen zu lassen. Es ist
aber in jedem Fall eine Genehmigung des Herausgebervereins
erforderlich. Die Kosten sind äußerst gering.
Die Freunde des Versorgungsausgleichs werden sich in die-
sem Jahr aber auch wieder bei der Veranstaltung der AG
FamR in Saas Fee vom 26.8. bis zum 1.9.2007 treffen. Die

Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Das
(Jubiläums-) Programm wird in Kürze veröffentlicht.
Anmelden kann man sich aber schon jetzt bei convention-
partner, Bonn, Tel.: 02 28/35 00 441, Fax: 02 28/35 00 450,
E-Mail: info@cp-bonn.de.

Ingeborg Rakete-Dombek

Aufs�tze

Zum Elterngeld

Dr. Helmut Büttner, Vorsitzender Richter am OLG Köln a.D., Sankt Augustin

I. Aufgabe und Funktion

1. Ablçsung des Erziehungsgeldes durch das
Elterngeld

Ab 1.1.2007 wird das bisherige Erziehungsgeld nach dem
BErzGG (Bundeserziehungsgeldgesetz) durch das Elterngeld,
das nach dem BEEG (Bundeselterngeld- und Bundeseltern-
zeitgesetz) geleistet wird, ersetzt.1

Das Elterngeld gilt nur für ab 1.1.2007 geborene Kinder,2

sodass das BErzGG für davor geborene Kinder noch bis zum
31.12.2008 weitergilt.3

Damit tritt ein bedeutender Wandel in Kraft: Das Elterngeld
ist (grundsätzlich) eine steuer- und abgabenfreie Einkom-
mensersatzleistung,4 es wird nicht nur Bedürftigen gewährt,
während das Erziehungsgeld eine einkommensabhängige So-
zialleistung war (grundsätzlich 300 EUR – Regelbetrag mo-
natlich für 24 Monate – wenn das nach der Geburt des Kindes
in den ersten sechs Monaten erzielte Einkommen nach § 6
BErzGG bei Paaren nicht über 30.000 EUR lag; andere
Berechtigte nicht über 23.000 EUR; der Anspruch auf das
Budget (450 EUR für 12 Monate) entfiel schon bei nied-
rigeren Einkommensgrenzen – Einzelheiten siehe § 5 III, IV
BErzGG).5 Als Einkommensersatzleistung profitieren die El-
tern mit höherem Einkommen stärker von der Einführung des
Elterngeldes als Eltern mit niedrigerem Einkommen.
Soweit das Elterngeld unabhängig von der Höhe des Einkom-
mens vor der Geburt jedenfalls in Höhe von 300 EUR gezahlt
wird (nach §§ 2 I, V BEEG), weil kein Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit vor der Geburt erzielt wurde, weil nur der andere Partner
einer Erwerbstätigkeit nachging oder beide nicht, trägt das
Elterngeld aber die Züge einer Sozialleistung, weil es in Höhe

von 300 EUR auf andere Sozialleistungen nicht anrechenbar ist.6

Der Gesetzgeber beabsichtigt mit der Einführung des Eltern-
geldes, die Einkommensverluste in der Phase nach der Geburt
des Kindes in Grenzen zu halten, die Wahlfreiheit der Eltern,
die sich für Kinder entscheiden, zu erhöhen und so die
Geburtenrate in Deutschland zu steigern. Anders als nach
dem bisherigen Erziehungsgeld sollen auch Doppelverdiener
und Gutverdienende in den Genuss des Elterngeldes kommen,
weil bei ihnen ein besonderer Grund vorliegt, sie zur Geburt
von Kindern zu ermutigen.
Berechtigte des Elterngeldes sind verheiratete, getrennt le-
bende und geschiedene Eltern sowie Eltern, die in nichtehe-
licher Lebensgemeinschaft leben und Alleinerziehende.
Mit dem Elterngeld ist im Gesetz die Elternzeit7 (§§ 15–21
BEEG) geregelt. Es handelt sich um rein arbeitsrechtliche
Regelungen, wie sie schon früher im BErzGG (§§ 15–21)
geregelt waren, die nur geringfügig verändert worden sind
und auf die hier nicht eingegangen werden soll.
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1 Siehe Mitteilung in FF 2006, 293 (BGBl I, 2748).
2 Das war für kurz vor dem 1.1.2007 geborene Kinder strittig.
3 Vgl. Scholz, FamRZ 2007, 7 (8).
4 Es unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt – vgl. Art. 2 VI des Gesetzes

zur Einführung des Elterngeldes; deshalb ist seine Zahlung maßgebend für
den Steuersatz, mit dem die steuerpflichtigen Einkünfte besteuert werden.

5 Brosius-Gersdorf, NJW 2007, 177 (178) übersieht offenbar § 5 III, IV
BErzGG. Nähere Einzelheiten bei Handbuch des Fachanwalts für Famili-
enrecht-Schöppe/Fredenburg, 5. Aufl. (2005), Kap. 13 Rn 241 ff.

6 Ebenso Brosius-Gersdorf, NJW 2007, 177 (178).
7 Siehe dazu Bruns, FamRZ 2007, 251, auch zu den Änderungen; ferner

Küttner/Reinecke, Personalbuch 2007, 14. Aufl., Stichwort 157.




